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Sachsen --Weimar = Eisenach.

Nummer 14. Weimar. 27. Juni 1882.

Inhal. — die — der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen und Kinderbewahr-
anstalten betreffend, Seite 99. — Ministerial.„Belanntmachungen, Wechsel in den Haupt--Agenturen der

„Westdeutschen Verstcherungs-Aktienbank zu Essen“ und der „Nachen-Leipziger Versicherungs-Aktien-Gesell-schaft“detkesend, Seite 102.

Ministerial-Bekanntmachungen.
[661 I. Um thunlichst zu verhüten, daß durch den Besuch der Schulen und

Kinderbewahranstalten (einschließlich der höheren Lehranstalten, Privat-Unter-
richtsanstalten und Kindergärten) der Verbreitung ansteckender Krankheiten Vor-
schub geleistet werde, wird auf Grund des Gesetzes vom 7. Januar 1854

Folgendes hierdurch verordnet.
81.

Schüler und noch nicht schulpflichtige Kinder, welche an einer anstecken—
den Krankheit leiden, müssen von dem Besuch einer Schule oder einer Kinder-

bewahranstalt auf so lange ausgeschlossen werden, als sie nicht von dieser
Krankheit völlig wieder genesen sind. Die Beseitigung ihrer Ansteckungs-
fähigkeit muß, dafern nöthig, auf Erfordern des betreffenden Anstaltsvorstandes
durch ärztliches Zeugniß nachgewiesen werden.

Der zeitweilige Ausschluß aus der Schule oder Kinderbewahranstalt tritt

namentlich auch bei solchen Krankheiten ein, bei denen unter Umständen das

Ausgehen, bezüglich der Genuß freier Luft gestattet oder selbst verordnet zu
werden pflegt, wie z. B. bei Keuchhusten und kontagiöser Augen-

entzündung.
Ferner ist thunlichst zu verhüten, daß Schüler und noch nicht schul-

pflichtige Kinder, welche im Beginne einer ansteckenden, aber noch nicht
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deutlich erkennbaren Krankheit, wie Scharlach, Diphtherie, Masern, Ziegen-
peter u. s. w. stehen und unter Umständen schon in diesem Stadium zur Ver-

breitung der Krankheit geeignet sind, die Schule oder Kinderbewahranstalt noch
einige Zeit fortbesuchen. Die Lehrer und sonstigen Aufsichtspersonen haben
daher besonders bei dem epidemischen Auftreten ansteckender Krankheiten auf
etwaige Krankheitserscheinungen an Zöglingen einer Schule oder einer Kinder-

bewahranstalt zu achten und müssen diese bei derartigen Erscheinungen, nament-
lich wenn sich Zeichen von Fieber — lebhaft geröthete, heiße Wangen oder

auffällige Blässe des Gesichts und Körperfrösteln — bemerken lassen, sofort

aus der Schule bezüglich Bewahranstalt nach Hause schicken.

§ 2.

Schüler und noch nicht schulpflichtige Kinder, welche zwar selbst nicht
krank sind, aber mit einem an Scharlach oder Diphtherie leidenden Kranken

in unmittelbarem Verkehr stehen, dürfen ebenfalls eine Schule oder eine

Kinderbewahranstalt auf so lange nicht besuchen, als nicht die durch ihren
Verkehr mit dem Kranken begründete Ansteckungsgefahr durch die in § 3 vor-

geschriebenen Vorkehrungen, oder durch die Wiedergenesung des Kranken, als

beseitigt anzusehen und dies, dafern nöthig, auf Erfordern des betreffenden
Vorstandes der Schule oder Kinderbewahranstalt vom Arzt bezeugt ist.

Für Zeiten des epidemischen und bösartigen Auftretens anderer
ansteckenden Krankheiten als Scharlach und Diphtherie, z. B. bei Masern,

Ruhr u. s. w., dürfen die vorstehenden Bestimmungen dieses Paragraphen auf

Antrag des Amtsphysikus durch den zuständigen Vorstand der Schule oder

Kinderbewahranstalt auch auf diese Krankheiten erstreckt werden.

(Vergl. 8§ 4.)

Beim Ausbruch von Pocken und Varioliden bewendet es übrigens

bei der Vorschrift unter Ziffer 3 der Ministerial-Bekanntmachung vom

28. November 1865 (Regierungs-Blatt Seite 565), daß alle in einem

Blatternhause wohnenden Schulkinder je nach ärztlicher Beurtheilung 4 bis 6
Wochen lang den Besuch der Schule einzustellen haben.

§ 3.

Die im Großherzogthum praktizirenden Aerzte sind verpflichtet, bei der

Behandlung ansteckender Kranker wegen thunlichster Isolirung derselben,
sowie wegen gehöriger Desinfizirung der ansteckungsfähigen Abgänge,
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Betten, Wäsche und Kleidungsstücke, wo nöthig auch des Krankenzimmers, das

Erforderliche anzuordnen. Wird von dem betreffenden Haushaltungsvorstande

diesen Anordnungen aus Widerspenstigkeit keine Folge geleistet oder kann

wegen Armuth oder wegen besonderer häuslicher Verhältnisse denselben nicht
entsprochen werden, so hat der behandelnde Arzt dem betreffenden Gemeinde—
vorstande hiervon Anzeige zu machen und dabei zugleich zu begutachten, welche
Maßregeln in der Wohnung des Kranken anzuordnen seien und wie es mit

dem Besuche der Schule und bezüglich Kinderbewahranstalt seitens der in der

fraglichen Haushaltung wohnenden Schüler und bezüglich noch nicht schul-
pflichtigen Kinder zu halten sei.

Auf Grund dieser Anzeige hat der Gemeindevorstand sodann die nach
dem ärztlichen Gutachten zur Isolirung und Desinfizirung nöthigen polizei-
lichen Maßregeln unter Androhung entsprechender Zwangsstrafen zu treffen,
in solchen Fällen aber, wo diese Maßregeln wegen besonderer Verhältnisse
nicht durchführbar erscheinen, unter allen Umständen den Vorständen der

Schulen und Kinderbewahranstalten, welche von Schülern und noch nicht schul-
pflichtigen Kindern, die mit dem Kranken unmittelbaren Verkehr haben, besucht

werden, Nachricht zu geben, damit dieselben in Gemäßheit der in § 2 ge-

gebenen Vorschriften verfahren können.

8 4.

Wenn beim Ausbruch einer gefährlichen Epidemie der Großherzogliche
Bezirksdirektor zufolge der Ermächtigung unter Ziffer IV der Ministerial—

Verordnung vom 23. Februar 1876 auf Antrag des zuständigen Amtsphysikus
für gewisse von der Seuche betroffene oder bedrohte Ortschaften seines Ver-

waltungsbezirks die Verpflichtung aller daselbst praktizirenden Aerzte zur An-
zeige der bezeichneten Krankheitsfälle an die betreffenden Gemeindevorstände

angeordnet hat, so müssen die letzteren die Vorstände der Schulen und Kinder-
bewahranstalten ihres Gemeindebezirks von dem Ausbruch der fraglichen

Krankheit in solchen Haushaltungen benachrichtigen, in welchen Kinder wohnen,
die eine der gedachten Anstalten besuchen.

§ 5.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden, insoweit
nicht § 327 des Reichsstrafgesetzbuchs in Anwendung zu kommen hat, an

den Haushaltungsvorständen, an den Vorständen, Lehrern und Aufsichtspersonen
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von Privat-Unterrichtsanstalten und Privat-Kinderbewahranstalten, sowie an den

Privatärzten mit Geld bis zu 100 Mark oder entsprechender Haft bestraft,

an den im Staats= oder im Gemeindedienst stehenden Vorständen, Lehrern

und Aerzten, dagegen disziplinarisch geahndet.

Weimar, am 4. Juni 1882.

Großherzoglich Sichsisches Staats-Ministerium,
Departement des Cultus. Departement des Innern.

Stichling. v. Groß.

(67|1 III. Daß von der Direktion der „Westdeutschen Versicherungs-Aktienbank

zu Essen"“, an Stelle des Kaufmanns Lennheim, bisherigen Haupt-Agenten

derselben, der Kaufmann Julius Müller zu Weimar zum Haupt-Agenten

für das Großherzogthum ernannt worden ist, wird unter Bezugnahme auf die

Ministerial-Bekanntmachung vom 6. Juni 1880 (Regierungs-Blatt Seite 176)

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar, am 12. Juni 1882.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
Dr. Schomburg.

[68)] III. Daß von der Direktion der „Aachen Leipziger Versicherungs-Aktien=

Gesellschaft" an Stelle des Kaufmanuns R. O. Zinkeisen, bisherigen Haupt-

Agenten derselben, der Geometer Holl zu Weimar zum Haupt-Agenten für
das Großherzogthum ernannt worden ist, wird unter Bezugnahme auf die

Ministerial-Bekanntmachung vom 8. Februar 1881 (Regierungs-Blatt Seite 11)

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar, am 12. Juni 1882.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
Dr. Schomburg.

Weimar.—Hof·Buchdrucerei.
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